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Zitat von CDL

Wir haben dann mehrere sehr erfolgreiche Abiparties organisiert und hatten am Ende
sogar Geld übrig (auch die Abizeitung hat letztlich ein Plus erwirtschaftet), so dass
lediglich die Kosten für das eigene Essen (15€ pro Nase) bei mehr als zwei Gästen
selbst gezahlt werden mussten. Eintritt für Abiturient:inn:en und bis zu vier Gäste war
frei, Essen für uns selbst und bis zu zwei Gäste ebenfalls.

War bei uns ähnlich. Zu Beginn der Oberstufe haben wir von jedem 30,-DM (???) eingesammelt,
um die ABI-Vorfeten vorfinanzieren zu können und ab da kam dann reichlich Arbeit. Aber alles
Weitere, also die Feier am letzten Schultag mit Bierbude und Bühnentechnik für die übrigen
Schüler, ABI-Ball… konnte dann für alle damit bezahlt werden, also freier Eintritt beim ABI-Ball
wirklich für alle…

… auch für die Pauker. 
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